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Ennepetai,30.10.1997

Amt: Planungsamt

SITZUNGSVORLAGE NR. JJ' 1'18

Aktenzeichen: Sp/Bay

Betreff: Außenbereichssatzung für den Bereich der Strückel'berger Straße/Hilgenplatz;

hler:1.~
2.~
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange

BeschlußVOBchlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 iV mit § 13 Ne. 2 u. 3 des Bauge­
setzbuches (BauGB), in der z.. z.t. gUltigen Fassung, für den Bereich ..Struckerberger 8tra
ße/Hilgenplatz" ein Außenbereichssatzungsverfahren einwleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des
Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § :3 Abs. 2
8auGB, durchzufOhren.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 SauGB, die berührten Träger
Mfentlicher Belange zu beteiligen.

Lauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
--

Sitzungs- Gremium am der TO Abstimmung
vorlage Ja I Nein I Enth.

Beralung Planungsausschuß 15.01.9~ x f 'AL/J-J1
Beralung Hauptausschuß 20.01.9!' x 9

Beschluß Rat 22.01 911 x

rI, r.tsleiter /Dezement Q$tadtdlrektor

Federführendes Amt: 61 "l. I f..taco1---'- .-
WeIter beleiligle Ämter 10 5;>"- 37-20,66 ,lA: '( (f - _,r;'-
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Begründung:

In der Sitzung am 25.09.1997 faßte der Pfanungsausschuß folgenden Besd1luß:

..Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bereich "Strückerberger
StraßeJHilgenplatz". die Einleitung eines Satzungsverfahrens
(BauGB) vorzubereiten.

Das Arbeitsergebnis ist dem Planungsausschuß vorzulegen. fl

Diesem Beschluß ist die Verwaltung gefolgt und legt nunmehr die Einleitung zur Außenbereichs~
satzung für den Bereich "Strückerberger Straße/Hilgenplatz- zur Beschlußfassung vor.

Ziel dieses Verfahrens ist es, folgende Satzung zu fassen.

Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in eiern
bebauten Außenbereich "Strückerbergef StraßeJHilgenplatz"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (8auGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. I , S 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westlalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung sm folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegensland der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat~
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben fm Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.



-3-

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar.
gestellt.

§ 3 Sachlicher Geltung.bereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vomaben, die Wohnzwek­
ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis zweigeschossige Ein· und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher
Bauweise zulässig.
Die Grundflächenzahl von 0,2 (GRZ) ist einzuhalten.

2. Im Satzungsbereich sind maximal 3 Zweifamilienhäuser oder 3 Einfamilienhäuser zulässig.

3. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu errichten.

§ 5 Inkramreten

Diese Satzung tritt sm Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft



AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 22.01.1998

Ö 8 Außenbsreichssatzung für den Bereich der Strückerberger StraBe/Hilgenplatz;
hier:

2. nlceus
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Be'ang9

Ratsmilglied Herr Faupel regt an, in Zukunft die Begleitpapiere klar zu kennzeichnen.

Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 i.V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Sauge­
setzbuches (SauGB), in der z.Zl. gültigen Fassung, trü den Bereich "StDckerberger 5trs­
ße/Hilgenplatz" ein Außenbereichssalzungsverfahren einzuleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des Sat­

zungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § 3
Abs. 2 SauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 SauGB, die berührten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.

Ab$tlmmung$ergebnis: einstimmig

,
"_..~ l"r

E;I~., 16. FEB. 1998

li~mt/Abtlg. __
..= .=-~....,"".



Ennepetal, 30.10.1997

SITZUNGSVORLAGE NR. J) 1'18

Amt: Pltmungsamt Aktenzeichen: S Bay

Betreff: Außenbereichssatlung für den Bereich der Striickerberger Straße/Hilgenplatz;

hier:1.~2._
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange

Beschlußvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 iV mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge­
setzbuches (BauGB), in der z. Zt. gültigen Fassung, für den Bereich "Strückerberger Stra
ße/Hilgenplatz.;' ein Außenbereicl1ssatzungsverfal1ren einzuleiten.
Der beigefügte Übersichlsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des
Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2 Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs. 2
BauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 SauGB, die berührten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.

llu,

Lauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs~ Gremium am derTO AbStimmung
vorlaGe Ja I Nein I Enth.

Beratung Planungsaus.<;chuß 15.01.9! x f 11'--11 -/1
Beratung Hauptausschuß 20.01.9<1' x 9

Beschluß Rat 22.Q1.9$ x

IA ntsleiter /Dezement ~dtdirektor
Federführendes AmI: 61 ~.( if.J 00(,0

Weiter beteiligte Ämter 10 _"'f_ 6
~
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AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 22.01.1998 - C1-
Ö 8 Außenbereichssatzung für den Bereich der Slrückerberger Straße/HIIgenplatz;

hier: 1. Einleitungsbeschluß
2. Öffentliche Auslegung
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange

--------"------------_._-----------_._------~----------._-.------_.---_.---------------.----.-------

Ratsmitglied Herr Faupel regt an, in Zukunft die BegleitpaplerG klar zu kennz.eichnen.

Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 LV. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Sauge­
setzbuches (BauGB), in der z.Zl. gültigen Fassung, frü den Bereich "Stückerberger Stra­
ße/Hilgenplatz" ein Außenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des Sat~

zungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 SauG8, die berührten Träger
öffentlicher 8elange zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Eiog,: 1 6. FEB. 1998

D" 'f2i~nnc"'e,

i:~~#
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f··t .zur Kenntni~ S~~L~~z~~~?!a'

.. 1OA ,.... zur weiteren BeartJBitung (mit vorgang)
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OV E R KOT T - B R 0 W N ARCHITEKTIN AKNW

ELBERFELDER,sTR, Mb 58285 GEVELSBERG
TEL.fFON 02332 11ane FAX. 81419'2

An das
Planungs,,",t der Sladt Ennepelal
Bismarketreße
58256 Ennepelal

Sehr geehrte Damen und Herren.

Die Stadt Ennepelal hat für dan bebauten AullGnbereich
"StrückerbergeratrBBe/Hilgenplatz" eine Satzung, zur Bestimmung der Grenzen
für Vorhaben in diesem Bereich, aufgestellt.
Diese Satzung sieht für die Flurstücke 386, 387, 388 und 389 der Flur 19
Gemarkung Ennepelal die Möglichkeit der "Errichtung, Ändarung oder
Nutzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwecken dienen und sich in die
Eigenart der näheren Umgebung einfügen", vor. Im Satzungsbereich sind EIn­
und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher Bauweise zulässig, mit der maximalen
überbaubaren Grundstücksrfläche von 130 qm.

Im Namen von Herrn Olaf Brese, Strückerbergerstr.108b Ennepetal, Eigentümer
des Flurstückes 260 der Aur 19, Gemarkung Ennepetal, möchte ich die
Erweiterung des ~ftungsbe.-eiches der oben genannten satzung und die
Einbeziehung des Rurstückes 260 in diese Satzung beantragen.
Das Aurstück 260 grenzt direkt an das bisherig in der Satzung berücksichtigte
Gebiet an. Oe.- nördliche Bereich, angrenzend an Flu.- 389. kann ebenfalls zum
Innenbe.-eich der vomandenen Bebauung am Hilgenptatz ge.-echnet werden. Aus
beiliegendem Plan wird 8rsichUich. wie eine Bebauung der vorhandenen Wiese
mit drei elneinhalbgeschoßlgen Wohnhäusern, eine Abrundung der
Wohnbebauung darstellen könnte. Mit der Aufnahme der Ruchtlinlen der
bestahenden Gebäude wird ein Abschluß zu dem Grüngebiet hergeetallt.
Erschlossen wird das Gelände über den bestehenden Mömlinghofe.- Weg.
Das zu bebsuende Gebiet kann meines Erachtens nicht als ökologisch wartvoll
eingestuft. werden. da es sich um eine Wiesenfläche handelt, fÜ,­
AusgleichsmaBnahmen staht jedoch genügend Räche zur Verfügung.

In dar Hoffnung auf einen positiven Bescheid

mit freundlichen GrüBen
5. Overkott-Brownr 1i0<=~~-, l f~ "



ennepe~.1
d'e stadt der kluterthöhle

]./1
Stadt Ennepetal
Der Stadtdirektor
Verwaltungsgebäude
Bismarckstr. 21
58256 Ennepetal
Telefon: 023331979-0
Telefax: 979280

1 Stadt: Ennepetal • Postfach 154311544 - 58244 Ennepetal "I

An die

Träger öffentlicher Bel.nge .2, Z
" f1lC:'

L -)WV V
- cJS~ V .

( J) I r5>.l1slfC'- ~~ V~ .. _<: <..- l'i 1
- S'(~o/l''y-:; 0_ ~.lio _ ~

- i.S(?t.7.1r'"~'q· - ~

AmI,
Planungs- und
Bauordnungsamt

Verwattungsgabliude: Bismarckstr. 21

Auskunft erteilt: Herr Speisberg

Dun:hWahl: 979·172

..J ZinwneI': 50.

Aldenleldlen: SpfB.y

DatumlZ8JctIen Ihres
Schreibens:

Dalum: <1,,- 09.07.1998 r/·

Betreff: Außenberelchssalzung "Striickerberger StraßelHiigenplatz";
hier: Beteillgun9 gem. § 4 LV. mit § 35 Abs. 6 B.ugesetzbuch (B.uGB)

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.1998 beschlossen, ein
Satzungsverfahren gern. § 35 Abs. 6 BauGB einzuleiten.

Das Satzungsverfahren erhält die Bezeichnung:

Außenbereichssatzung für den Bereich "Strückerberger StraßelHilgenplatz".

Als Anlage übersende ich den Satzungsentwurf einschI. der Begründung mit der Bitte um Stel­
lungnahme gem. § 35 Abs. 6 BauGB bis zum

24. August 1998.

Äußern Sie sich nicht fristgemäß, so geht die Stadt Ennepetal davon aus, daß die von Ihnen
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch diese Satzung nicht berührt werden.

Imtu~g

~
(Fischer) 2. Abt. 61 z.V. G;\BPIHILGTB4.DOC



Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen

der Grenzen für Vorhaben in dem bebauten Au­

ßenbereich "Strückerberger StraßefHilgenplatz"
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Satzung

der Stadt Ennepetal Ober die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Strückerberger Straße/Hilgenplatz"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (8auGB), in der Fassung der BekanntmaChung
vom 18.08.1997 (BGBI. I , S 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Woslfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 686, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am _ .folgende Satzung be-
sch)ossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unteniegen weitertun den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 SauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestellt.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsanderung von Vorhaben, die Wohnzwek­
ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher
Bauweise zulässig.
Oie maximale überbaubare Grundstücksfläche ist je Haus auf 130 qm festgesetzt
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2. Im Satzungsbereich sind maxImal 3 Zweifamilienhäuser oder 3 Einfamilienhäuser zulässig.

3. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu errichten.

4. Die Begründung zur Außenbereichssatzung "Strückerberger StraßefHilgenplatz" ist Bestandteil
dieser Satzung.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft
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Begründung

zur Außenbereichssatzung "Strückerberger Straße/Hiigenplatz"

gern. § 35 Abs. 6 BauGB



Begründung

zur Außenbereichssatzung "Strückerberger Straße/Hilgenplatz"

gern. § 35 Abs. 6 BauGB
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,. Lage des Plangebietes/Geltungsbereich

Das Sstzungsgebiet liegt östlich der L 527 (Strückerberger Straße) und nördlich des Weges
nMönninghof.
Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen erstrecken sich enUang der nördlichen Seile des
Weges ..Mönninghof.
Das Umfeld des Satzungsbereiches wird von einer Einzelhausbebauung sowie von landwirt­
schafflichen Flächen geprägt.

Die Lage des Plangebietes ist aus dem unten abgedruckten Übersichtsplan (M. ='" 1 : 5.000)
ersichtlich.

"'..

M. 1: 5000 1

2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Im z. Zt. gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal wird das Plangebiet als nFlache für
die Landwirtschafe dargestellt. Des weiteren liegt das Plangebiet weder im Landschaftsschutz­
gebiet, noch in einer Verbandsgrünfläche.
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Gern. § 35 Abs. 6 SauGB kann die Gemeinde für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht
überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem
Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, daß Wohnzwecken dienende Vorhaben im
Sinne des Abs. 2 nicht entgegengehalten werden kann, daß sie einer Darstellung im Flächen­
nutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entste­
hung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen.

Ausschnitt FNP M. 1 : SOOO

"
.~

--- -.:,

!'-lachen fur die Landwirtschaft

FlaclHo,n fur Wald

Grunflache Zwe,kbestlmmung
Dauerkleingartell

\

Wohnbauflache

Stadtgrellze

Grenze Landschaftsschutzgebiet
GfellLe Genungsberf'ich

-
" I
:'T~-

/
/

I. " 1.

- ._--

3. Bestandssituation

Das Umfeld des Plangebietes ist durch eine aufgelockerte BebCluung mit vorwiegend Einzel­
häusern in ein~ und zweigeschossiger Bauweise gekennzeichnet.
Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen erstrecken sich entlang der nördlichen Seite des
Weges ~Mönninghof'_

Bei diesen vorgesehenen Flächen handelt es sIch um einen Zier- und Nutzgarten
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4. Anlaß, Ziel und Zweck der Planung

Für den Bereich dieser Satzung wurde eine Bauvoranfrage (Neubau von zwei Einfamilienhäu­
sern) gestellt; diese hatte jedoch keine Aussicht auf Erfolg.
Der Rat der Stadt Ennepetal hat jedoch - aufgrund der besonderen Gesamtsituation im Be­
trachtungsbereich - entschieden, die planungsrechtlichen Voraussetzungen tür eine aufgelok­
kerte Bebauung zu schaffen.
Leiten ließ sich der Rat von der Tatsache, daß die mit dieser Satzung gewollte Zulässigkeit
von Wohngebäuden den Abschluß der städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich dar­
stellt.
Durch diese Satzung wird der "Innenbereich" der vorhandenen Bebauung am Hilgenplatz ge­
schlossen und ein weiteres Ausufern unterbunden.
Insofern ist die Satzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.

5. Art und Maß der baulichen Nutzung

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung entspricht weitestgehend der vorhandenen Be­
bauung im Bereich uStrückernerger Straße/Hilgenplatz".
Die Einbeziehung der Außenbereichsflächen in die Außenbereichssatzung erfolgt ausschließ­
lich zugunsten Wohnzwecken dienender Vorhaben.
In Anpassung an die vorhandene Bebauungsstruktur ist im gesamten Satzungsgebiet eine
Oberbaubare GrundstOcksfläche von maximal 130 qm je Haus festgesetzt.
Entsprechend der vorhandenen Bebauung dürfen nur Einzel- und Doppelhäuser in offener
Bauweise enichtet werden. Im Satzungsbereich sind maximal 3 Einzel- oder Doppelhäuser
zulässig. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu enichten.

6. Erschließung

Die Erschließung des Satzungsbereiches erfolgt über den Weg "Mönninghof", der über die
L 527 (Strückerberger Straße) mit dem überregionalen Straßennetz verbunden ist.
Der ruhende Verkehr soll den einzelnen Gebäuden zugeordnet und auf den Grundstücken
selbst untergebracht werden.

7. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung des Satzungsgebietes mit Energie und Wasser erfolgt über die AVU.
Der Satzungsbereich ist nicht an das städtische Entwässerungssystem der Stadt Ennepetal
angeschlossen; es besteht auch keine oder realistische Chance, ihn in absehbarer Zeit an das
öffentliche Kanalnetz anzuschließen. Deshalb müssen die Schmutzwässer den jeweils zu er­
richtenden Kleinkläranlagen zugeführt werden.
Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen Grundstück zur Versickerung zu bnngen.
Der anfallende Hausmüll wird von einem Vertragsuntemehmer der Stadt Ennepetal gesammelt
und der KomposIanlage in Ennepetal zugeführt.
Soweit Bodenaushub durch Baumaßnahmen anfällt, kann dieser auf vorhandenen, genehmig­
ten Deponien innerhalb der Stadt Ennepetal gelagert werden.
Überirdische Gewässer befinden sich nicht im Plangebiet.
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8. Altlasten

Im Satzungsbereich sind keine Altlasten bekannt.

9. Denkmalschutz

Belange des Denkmalschutzes werden nicht berührt.

3. "

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, kultur-/oder naturgeschichtliche Funde,
d.h., Mauem, alte Gräben, Einzelfunde oder Verfärbungen in der natür1ichen Bodenbeschaf­
fenheit entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälem ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde undl
oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Denkmalpflege, AußensteIle Olpe,
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unveränder­
tem Zustand zu erhalten.

10. Ausgleichsmaßnahmen

Um eine einfache Erfassung der Werte des Untersuchungsraumes tür Naturschutz und
Landschaftspflege zu ennöglichen, wird die Bewertung auf der Grundlage von Biotoptypen
vorgenommen.
Die Biotoptypen sind in der Biotoptypenwertliste (siehe Anlage) vorgegeben; ihnen ist jeweils
ein festgesetzter Grundwert zugeordnet.
Die Grundwerte sind insbesondere von den Faktoren "Seltenheif' und "WiederhersteIlbarkeit"
der Biotoptypen abgeleitet.
In der Biotoptypenwertliste erhält jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer Skala von Obis
10. Dabei entspricht ,,0" dem niedrigsten und ,,10" dem höchsten Wert für Naturschutz und
Landschaftspflege.
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Berechnung der Ausgleichsmaßnahmen:

Gesamtfläche

Überplante (bebaute) Fläche

Restflächen für Zuwegung und
Garagen

Restflächen für Gärten

Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

4262 qm

390qm

150 qm

3259 qm

Code

4.2

Biotoptyp

Zier- und
Nutzgarten

Fläche

4262 qm

Grundwert A

2

Einzelflächenwert

8524

Gesamtflächenwer1 A = 8524

Zustand des Untersuchungsraumes gemäß der Planung

Code Biotoptyp Fläche Grundwert

1.1 versiegelte 540qm 0
Fläche

4.1 Zier- und 3722 qm 2
Nutzgarten

Gesamtflächenwert B::; 6518

Gesamtbilanz

Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A = -1080

Einzelflächenwert

o

7444



Um diesen Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren. muß für den gesamten nördlt­
ehen Teil der für die Bebauung vorgesehenen Flächen eine 2 m breite Feldholzhecke mit
standortgerechten heimischen Arten und eingelagerten Einzelbäumen angepflanzt werden.

,.,

M. 1: 5000'

Als Gehölze werden nur standortgerechte und heimische Arten gewählt; hierzu zählen:

• Acer campestre (Feldahorn)
• Carpinus betulus (Hainbuche)
• Cornus mas (Kornelkirsche)

• Corylus avellana (Hasel)

• Crataegus monogyna (Weißdorn)
• Ilex aquifolium (Wald-Hülse)

• Prunus spinosa (SChlehe)
• Rosa canina (Hunds-Rose)
• Sambucus nigra (Holunder)

und als Überhälter (eingestreute Einzelbäume):

• Acer campestre (Feldahorn)

• Betula pendula (Birke)

• Fraxinus excelsior (Esche)

• Prunus avium (Vogel-Kirsche) und

• Sorbus aucuparia (Eberesche).
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Die wichtigsten Entwicklungsziele für die vorgesehenen und geplanten Hecken sind:

• eine vielfältige und standortgerechte Artenzusammensetzung der Strauch- u. Baumarten
• eine mehrreihige Heckenpflanzung entstehen zu lassen
• Wechsel der Dichtigkeit in der vertikalen Ausprägung und Struktur
• ein stufiger Aufbau des Gesamtsystems (Krautschicht-Hochstauden-Großstrauch- u.

Baumzone).

Feldholzhecken bieten auf kleinstem Raum wertvolle und reichhaltige Nahrungs- und Le­
bensstätten für zahlreiche Tierarten. Es sind sowohl für den nur eine einzige Pftanzenart nut­
zenden Nahrungsspezialisten als auch für "Generalisten" zahlreiche Existenzmöglichkeiten
gegeben.
Weiter dienen Feldholzhecken als Deckungs- und Überwinterungsflächen, Ansitzwarten,
Schlafplätze und als Schutzstreifen vor Wasser-Winderosion (Bodenschutz).

Die festgestellten Kompensationsmaßnahmen gehen von einem größtmöglichen Eingriff aus;
wird weniger Fläche versiegelt, können die Ausgleichsrnaßnahmen entsprechend veningert
werden.

11. Kosten

Durch das eingeleitete satzungsverfahren entstehen der Stadt Ennepetal keine Kosten.

Ennepetal, im April 1998

Il~
(Fischer)
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La ndw i rtscha ftskammer
Westfalen-Lippe

Kreisstelle Märkischer Kreis I Ennepe-Ruhr

1..lId"'i",cbllfuum....' WolttCalen-l.ippor
G~bbeeb:r Woll: 3, 38509 Lüden....ho;~ G{'~~~_eclc.cr Weg 3, 58509 Lü!JenJcheid

L

Stadt EnnepetaI
Planungs- und Bauordnungsamt
Postfach 15 43

58244 Ennepetal

fhr Zeichen I Ihre Nad"-;,,ht VQm

Spffiay, 09.07.98

MdJl Zclchen I Bt.arl:>eilcrln

22 BtfPie

Tekfon (Dlirehwahl-Nr J

(0 B 51) 96 91-

30 1507.98

Außenbereichssalzung "strüclrerberger StraßclHiigenplalz~und ,,~ler
Weg"
hier: Beteiligung gem. § 4 i. V. m. § 35 Ab•. 6 BouGB

in obiger Sache gebe ich folgende Slel1ungnal1mc ab:

Den geplanten Maßnahmen stehen aus landwirtschaftlieher Sicht keine Belange
entgegen.

Im Auftrag

.J~eJ:;/
Borchert



AVU•••
Aktieng68ells~n~h rUf Vef~C"gung3-Umern~hm.n

Außenbereich8,lJ8tzung ..Strückerberger Straße / Hilgenplatz··

hier: Beteiligung gem S4 LV. mit § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)

- Elektroversorgungsanlagen -

Sehr geehne Damen und Herren,

gegen die vorgenannte Außenbereichssatzung bestehen seitens des Hauptbereiches
Elektrotechnik keine Bedenken.

Wir weisen jedoch darauf hin, daß wir innerhalb des Satzungsbereiches Mitteispannungs­
und Fernwirkkabelanlagen unterhalten. Die Lageplane erhalten Sie mit gesondertem
Schreiben von unserer Vermessungsabteilung.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Elektroversorgung. Von unserem Hauptbereich Gas­
und Wassertechnik erhalten Sie eine eigene Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Avu Aktiengesellschaft rur
Versorgungs-Unternehmen
• Hauplbcrcich Elektroleehnik -

..." ....__ c~"~,~".



Stadt EnnepetaJ
- Planungs und Bauordnungsamt ­
Postfach 15 43115 44

58244 ElUlepetaJ

AVU...

Durchwllhl 02332 17l-306
1Jin:1dfiox 023 n /71-600

Gevelsberg, 24.08.1998
GW 31IBeibe

Außenbereichssatzung "Strückerberger StraßelHilgenplatl:"
Bett".iligung gemäß § 4 i.V. mit § 35 Abs. 6 8auGB
Ihr Schreiben vom 09.07.1998; Az.: SplBay

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnalune auf das O.g. Schreiben nebst Begründung und Planausfertigung teilen wir Ihnen
mit, daß hiMichtlich der Gas- und WasseJversorgung Bedenken nicht vorgebracht werden.-
Es sei noch darauf hingewiesen, daß fur den Brandfall in der Regel im Geltungsbereieh über einen
Zeitraum von ca. zwei Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 96 m~/h Läschwasser aus dem
Versorgungsnetz zur Verfügung stehen können.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange un~eres Hauptbereiches Gas- und Wassertechnik.

Andere Bereiche unsere~ Hauses werden, falls erforderlich, eine gesonderte Stellungnalune abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Avu Aktiengesellschaft rur
Versorgungs-Untemehmen

-7R-



SII-K Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer

I zu Hagen

].{

Stadt Ennepetal
Postfach 1543(1544

58244 Ennepetal

~tadt Ennepeta'
EißY., - 2. OKJ, 1998
Am' &1((,

30. September 1998

Satzung der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich .Strückerberger Straße/Hilgenplatz·
Ihr Schreiben vom 22.09.1998, 61 HE; Unser Zeichen 129/98

Stellungnahme:

Anregungen zur Aufstellung der O.g. Satzung bestehen von seiten der Südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer nicht--

Bendig

BahnIJo15lro8e 18

58095 Hagen
Telefon (02331)390-0
Telefax /02331), 35 86

• üe5chl1ftsberrjch Sfaotliche und kommunale PlanlJng
SrabergerStroße 5
!i85!! Wdenrleid
e-mail ~nrllq@hlJ[len.ihk.l1f:



1If'1~ Landschaftsverband
11111.1 Westfalen-Lippe

J7-
Westfälisches Slraßenbauaml Hagen '

SpeJlZlIiIIIn,T~ t.bDo 8.30-12.30Utr, 14.oo-15.3Ol'u
Fr 8.30 -1::' 30 IJ1r

Auskunft erteilt
Arend Pruin

Ruf: 0233118002-207207

.."b···.. G~.JfiQ. t~~r0~118002-207202
58244 Ennepetal

Stadt Ennepelal
- Planungs und Bauordnungsamt
Postfach 154311544r '-'-~~--.---_-.

UnserAJrtenze~en

415014·3211-61631301527 • 2796F Hagen. 11.08,1998

Außenberelchaaatzung gern. § 35 BauGB
Bezeichnung: "Slrückenberger SIralle 1 Hilgenplatz"

Ihr Schreiben vom 9,07.1998. Az.: SplBay

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Satzungsbereich liegt östlich der L 527 im Abschnitt 8 zwischen den Stationen 1,930
und 2,040 an der freien Strecke.

Folgende Punkte sind in die Satzung aufzunehmen:

1. Entlang der freien Strecke der l 527 dürfen im Bereich des Satzungsgebietes keine
Zu- und Ausfahrten bzw. Zu- und Ausgänge erfolgen. Aus diesem Grunde Ist entlang
dieser Straße ein Zu- und Ausfahrtsverbot festzusetzen, das um ein Zu- und Aus­
gangaverbot zu ergänzen ist.

2. Zur Venneidung illegaler Zufahrten und Zugange im Bereich des Zu- und Ausfahrts­
verbotes ist in der Satzung entlang der L 527 die lückenlose Einfriedung ohne TOr
und Tor sicherzustellen

Diese Stellungnahme gilt auch für die Offenlegung, wenn diese innerhalb eines Jahres
erfolgt und weder Plangebiet noch Festsetzungen geandert werden.

-3 iJ-

LWL



1If111'1 Landschaftsverband
1~111ilhI Westfalen-Lippe

Bitte schicken sie mir zwei Ausfertigungen der rechtskräftigen Satzung mit Begründung.

Mit freundlichen Grüßen
Der Leiter des
Westf. Straßenbauamtes

(D~lfre~er)
Ud. Land8sbaudirektor

J3
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Staatliches Umweltamt Hagen

Heiniusu. 44. 5809'7 Hagen, Fernsprecber 023311985-0
'butilrI6111lU' die kr'MItnina SliiIIW o..rtmu.n4., Budmna, HtftIe, iblfea, daJ~ Krm ..... Im ........·Ralar-Kftb

Bearbeitung: Herr Meise

TdI&n: Tdel'U:

02331/985-0 01.)31IgSUI6

02))1/987.80 02]]1/881187

023JI/800~·O O;lHLI800S33fc~I~Ob

, C',~\"l

, 'i,

Stadt Ennepetal
- Planungs- und Bauordnungsamt -2J"df. 'Iy a' OH.~....... 44

Postfach 154311544 . C ., 'C' ~'IlIH""'1'J'
c "

58244 EnnepetBl "0

Mein Zeichen
{Bitleil<l~b8n~1

Ihr Zeichen Doudnoahl Zimmer D.....

5510-MslBor SplBay
v,09.07.1998

987-896 414 13.08,1998

Beb".: 1. Außenbereichssatzung ,.Spreeler Weg" und
2. Außenbereichssatzung "SlJiickeroerger StraßelHilgenplatz";

hier: Erricl1tung Wohnzwecken dienender Vorhaben

Bezug: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs, I BauGB

Zu der Planungsahsicht sind aus der Sicht der Wasser- und Abf81lwirtschaft erhebliche Bedenken
vorzutragen, die mit der vorgesehenen Abwasserentsorgung begründet werden.
Kleinkläranlagen widersprechen nach hiesiger Auffassung einer geordneten Erschließung.
Die vorgesehene Beseitigung der häuslichen Abwässer steUt einen Rückschritt in der El'5chließungs­
technik und insbesondere im Bezug aufden Schutz des Grundwassers dar, Die Reinigung mittels
Kleinkläranlagen kann aus wasserwirtschaftlichen aber auch aw ökonomischen Gründen keine Zu­
stimmung finden.
Die Stadt kann mit einer solchen Lösung ..... R I fztgstlilk: unter Handlungsdruck geraten und zu
einer den Regeln der Technik entsprechenden Entsorgungslösung gezwungen werden. Der derzeitige
Zustand erfordert bereits einen KanaJanschluß der Siedlungsbereiche zur Kläranlage.

Anregung:

Ich rege an, die Entsorgung der Weiler zu bündeln und die AbwäSser entweder einer Gruppenkläran­
lage (Minimalforderung) oder einer Druckleitung zu einem Kanal, der sie zur entsprechenden Kläran­
lage weiterleitet, zuzufiihren.

Von Ihrer Entscheidung bitte ich mich in Kenntnis zu setzen.

S"",,,. EleIeIlJCbltl nacll DienoucilJulI filr~FAll~: mlllnl44S8 N«hri<:hlen und EleIeitseblfl&-,lndc
OlcU<:lldc Arl>c,l&ll:,[ K......mcilUl'i, Mo. Di<J''l'''''''l'''"'OO'".M""cJ'Fee,'!J"'iC'clH;J'IL' _
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Staatliches
Umweltamt
Hagen

Die Zustimmung zur Niederschlagswasserbeseitigung stelle ich nach Vorlage eines entsprechenden
Konzeptcs (Muldenversickerung) hiennit in Aussicht. leh gehe davon aus, dass auf die Erstellung
eines kostenträchtigen hydrogeologischen Gutachiens verzichtet werden kann.

Aus der Sicht des Immissionsschutzes sind zu der Planungsabskht keine Bedenken vorzutragen

Die überzähligen, nach hier übersandten Unterlagen werden aJs AnJage zurüekgesandt.

Im Auftrag:

/~v---
(Meise)
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58332 SCHWELM
HAUPTSTR. 92

~ • PD8tfacll 420 • 58317 ScI'1wII!"!

An die
Stadtverwaltung
- Planungsamt -

58244 Ennepetal

Ihr Schreiben vom
09.07.98

\ ,-.

Ihr Zeichen
SplBay

Auskunft erteilt
Frau Dr. Tervooren

Telefon (02336) 932348
Telefax (02336) 932481

Zimmer 446

Aktenzeichen
61/1

Datum
01.09.98

Stellungnahme als Planungsaulsicht gemäß §4 Landesplanungsgesetz und als Trager
öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch zur Außenbereichssatzung .Strücker­
berger StraßelHilgenplatz"

Gegen die geplante Außenbereichssatzung bestehen aus Sicht der unteren Wasserbe­
hOri:le, des Straßenverkehrsamtes und der Kreispolizeibehörde Bedenken:

unte[!l!! W.sserbehörde:

Für den bereits bestehenden Bebauungsbereich .Hilgenplatz" ist laut Angaben des der­
zeit gültigen AWK eine KanaIerschließung durch die Stadt Ennepetal vorgesehen (siehe
Ordn.-Nr. 1.3). Der für die Neubebauung vorgesehene Bereich grenzt unmittelbar an das
bestehende Wohngebiet. Ich halte es für er1orderlich, daß das Plangebiel über das be­
stehende Wohngebiet kanaimäßig erschlossen wird.

Straßenverkebrstmt und KreispolizeibehOrde:

Die Erschließung ist nur gesichert, wenn

o im Einmündungsbereich des Weges .MönnighoflStrückernerger Straße Begegnungs­
verkehr gewahrleistet wird, was im derzeitigen Zustand ausgeschlossen ist,

o im genannten Einmündungsbereich die Anfahrsicht von 130 m bei einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 70kmlh auf der Strückernerger Straße sichergestellt ist;
derzeit nsicht der beidseitige Bewuchs am Weg .Mönnighof bis fast an die Fahrbahn
der Strückerberger Straße, so daß Ausfahnsn nur unter erheblichen Schwierigkeiten
möglich ist.

Keine grundsatzlichen Bedenken gegen die vorgesehenen Planungsabsichten werden
von mir als untere Abfallwirtschafls- und untere Landsahaflsbehörde erhoben. Nachfol­
gend aufgeführte Punkte bitte ich jedoch als Anregungen zu werten und im weiteren Ver­
fahren zu beachten:

STROCKERDOC Bl.JfMltllndLl1gen; tinle 564, 561, 569, 568, 608 Ln:I SB 37
Sa.-Nr. (02336) 93.Q. TeIIlb!x (02336) 9J2I:l2(FEMKltis. Telefalt (02338) 932222

slftChshlnden: Mo-lJoS Uhr-12 U!'I", M114Utv·16UIT.~ Mo-lJo 7.30 Uhf-15Uhr, Fr. 7.30 Uhr-" UIT
stalI.....SChwIIm (45451S55)CXXJOO141 • Stdsparka8lleWllen (45250035)9696. PoBtbenkOol'bnu'1d (44010046) 18141-465



untere AbfallMrtBchllftsbehörde:

Der ausgewiesene Planbereich ist im Altlastenkataster (AltstandorteiA/lablagerungen)
des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachl8f1Qche eingetragen.

Da sich Kataster dieser Art jedoch in einer sllindigen Fortschreibung befinden, kann aus
dieser Tatsache kein Anspruch auf VoffstQndigkeit abgeleitet werden.

untere l.llnd8!il!aftl!jl!bö!'dt:

Die vorgesehenen Heckenpflanzungen werden grundsatzIich als geeignet angesehen, die
durch die zukünftigen Baumaßnahmen vorgesehenen Eingriffe in Natur und landschaft
auszugleichen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß affe zukOnfliQen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelvorhaben im Außenbereich zu behandeln SInd. Im Rahmen der
Beteiligung der unteren landschaflsbehOrde sind für jeden Eingriff die konkreten Aus­
gleich8- und Ersatzmaßnahmen im Bauantrag zu benennen. Vorhandener Baumbestand
und Heckenstrukturen sind besonders zu berücksichtigen und möglichst zu erhalten.
Sollte derartiger Gehölzbestand beseitigt werden mOssen, ist dieser Verlust seperat zu
erfassen und zusätzlich auszugleichen.

Im Auftrage

0"g
WOlpemO f

SlRÜCKER.DOC



Ennepetal,29.091999

SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

Betreff: Außenbereichssatzungen

a) "Strückerberger Straße/Hilgenplatz"
b) "Spreeler Weg";

.215/'19

Aktenzeichen: Sp/Bay

•,
,10

hier:

2. Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezirksregierung Amsberg) geänderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Be­
lange gem. § 4 SauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 SauGB

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be­
nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnjs.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der Be­
zirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen "Strückerberger Sfraße/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

Lauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am derTO Abstimmung
vorlaQe Ja I Nein I Enth.-

Beratung Planungsausschuss 21.10.99 X ./1/1

IBeratung HauptausschlJss 2610.99 X l?

Beschluss Ra! 28.10.99 X 1'10
mtsleiter Dezement

~Federführendes Amt: 6116:3 ~ ~ ."
Weiter beteiligte Amter: 66 ,;t'Vi', ,,111::~.<4 - /fn

I ..~.,

Ennepetal,29.091999

SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

Betreff: Außenbereichssatzungen

a) "Strückerberger Straße/Hilgenplatz"
b) "Spreeler Weg";

.215/'19

Aktenzeichen: Sp/Bay

•,
,10

hier:

2. Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezirksregierung Amsberg) geänderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Be­
lange gem. § 4 SauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 SauGB

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be­
nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnjs.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der Be­
zirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen "Strückerberger Sfraße/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

Lauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am derTO Abstimmung
vorlaQe Ja I Nein I Enth.-

Beratung Planungsausschuss 21.10.99 X ./1/1

IBeratung HauptausschlJss 2610.99 X l?

Beschluss Ra! 28.10.99 X 1'10
mtsleiter Dezement

~Federführendes Amt: 6116:3 ~ ~ ."
Weiter beteiligte Amter: 66 ,;t'Vi', ,,111::~.<4 - /fn

I ..~.,

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
1.) Kenntnisnahme der Ergebnisse der
öffentlichen Auslegung und der Be-
nachrichtigung der TöB

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben
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3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erärterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 4 Baugesetzbuch (SauGB), die Beteiligung
der berührten Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße/Hiigen­
platz" und "Spreeler Weg" erneut durchzuführen.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er­
neute öffentliche Auslegung zu den Satzungen "Slrückerberger Straße/Hilgenplatl" und
"Spreeler Weg" durchzuführen.

Begründung:

Bei einem Erörterungsgespräch mit der Bezirksregierung Amsberg und der Verwaltung bzgl. der
Außenbereichssatzungen "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" stellte die
Bezirksregierung Amsberg fest, dass nach ihrer Auffassung die räumlichen Geltungsbereiche der
Satzungen so nicht genehmigungsfähig sind.

Die Bezirksregierung Arnsberg ist der Meinung, dass die .....orhandenen SpliUersiedlungen in den
räumlichen Geltungsbereichen - entsprechend der Neufassung - abgegrenzt werden sollen, so
dass ein Ausufern der Bebauung ausgeschlossen wird und nur eine innere Entwicklung stattfIn­
den kann.
Entsprechend hat die Verwaltung Vorschläge zur Neufassung erarbeitet.

Da sich die räumlichen Geltungsbereiche für die AUßenbereichssatzungen geändert haben, ist
eine erneute öffentliche Auslegung als auch die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange notwendig.

Die eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die­
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwägung unterworfen, da alle zukünftigen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im Außenbereich zu behandeln sind; gleichwohl sind sie der
Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

Ferner sind zu den Satzungen noch zwei Anträge auf Erweiterung eingegangen (siehe Anlagen
Ne. 4 u. 5).
Der Antrag für die Außenbereichssatzung "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" ist in dem neu
festgelegten räumlichen Geltungsbereich berücksichtigt worden.
Der Antrag für die Außenbereichssatzung "Spreeler Weg" konnte nicht in dem neu festgelegten
räumlichen Geltungsbereich berücksichtigt werden, da die beantragte Fläche keine räumliche
Bindung zu der vorhandenen Splittersiedlung hat.

Anlage Nr. 1: Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises
Nr. 2: Stellungnahme des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen
Nr. 4: Antrag des Herm Olaf Brese
Nr. 5: Antrag des Herrn Paul von Kliwa
Nr. 6: Satzung der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der

Grenzen für Vorhaben in dem bebauten AUßenbereich
"Strückerberger Straße/Hilgenplatz"

Nr.7: Satzung der Stadt Ennepetal über dIe Bestimmungen der
Grenzen für Vorhaben in dem bebauten Außenbereich .-



AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 28.10.99

ö 10 Außenbereichssatzungen

a) "Strückerberge, St,aßelHiigenplatz"
b) "Spreele, Weg";

hier:

2. Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezirksregierung Amsberg) gelinderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange gern. § 4 BauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Ab•. 2 SauGB
~--------------------~---------~-_._-----._-----------------------------------------

Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be­
nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der Be­
zif1o;splanungsbehörde Arnsberg - geänderten Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung ~ aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 4 Baugesetzbuch (SauGB), die Beteiligung
der bert.ihrten Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgen­
platz" und ''Spreeler Weg" emeut durchzuführen.

Ci;" U~'~.c:;:,,<tirnl"1lJ'\P ehr Al=acb'('! /,l)ichtung.
m;t der Um:litj;1 wirJ hi(;r;Tllt be~cheinidt.

Verfilgung: (...~...~
....-...f ..... zur Kenntnis \ :::

fs".(-rt-J- zur weiteren Bearbeitung (mit Vor~
................ Fotokopie zur VerOffentlichung (mit Vor""...._~

................ Fotokopie zur Kenntnis

Silzungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzung am .

SI1zungsvorJage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung am ..

Vermerk zur Anfragen·Kartei

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er­
neute öffentliche Auslegung zu· den Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" und
"Spreeler Weg" durchzuführen.

UNeukirchen
Hervorheben
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stach ennepeeal
Der Bürgermeister

OS111QQ9

61-He/Bay

whellmann@ennepetal
.d.

Plenungsamt

lien- HeUmann

979-171

Auskunft ert\:iK.

A.mt:

Dalum

Zimmer:

Dun:/lwah!'

Emalladresse:

Aktenzeicf\en

DalumlZeicl"en
Ihres Schreibens·'*' a_ :. "'0. 'f1. 'I't Sf' _
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Aussenbereichssatzungen "Spreeler Weg" u. "Sbi.ickerberger Str.JHilgenplatz"

die Träger

An

öffentlicher Belange

Betreff:

~tArlt Ennepe\al- PosUach 154311544 . 58244 Ennepelal,-

L

hier: - 8enachrichtigung über die erneute öffentliche Auslegung

- Erneute Beteiligung gern. § 4 BauGB

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.10.1999 beschlossen,
die Entwürfe der Aussenbereichssatzungen "Spree~r Weg" und "Strückemerger Straßel
Hilgenplatz" erneut öffentlich auszulegen sowie eine erneute Beteiligung der betroffenen Tra­
ger öffentlicher Belange durchzuführen.

Die Auslegung dieser (geänderten) Satzungsentwürfe erfolgt in der Zeit

vom 22.11.1999 bis einschI. 22.12.1999

im Baudezernat der Stadt Ennepetal, -Planungsamt (Flur)~ Bismarckstr. 21, 58256 Ennepetal.

Die Änderung der SatzungsentwUrfe beinhaltet lediglich eine Neufassung der räumlichen Gel­
tungsbereiche. Hierzu bitte ich um Ihre Stellungnahme gern. § 35 Abs. 6 BauGB.

Sollte nach Ablauf der Offenlegungsfrist keine Stellungnahme von Ihnen \toT1iegen, so setze ich
Ihr Einverständnis zu diesen Aussenbereichssatzungsverfahren voraus.

In rtretung

Gra w )
igeordneter

Anlagen: - Satzungsentwurf "Spreeler Weg"

~ Satzungsentwurf "Strilckemerger Str./Hilgenplatz"

-'i7-~
OffnlJllgllZeilen: Konten dar Stadtkasse;



Anlage Nr. ..ß ..zur Sitzungsvorlage Nr21.-!1'i'?:rop .~.·f'1.... f/

Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen

der Grenzen für Vorhaben in dem bebauten Au­

ßenbereich "Strückerberger Slraße/Hiigenplatz"
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Anlage Nr...6.•.1zur Sitzungsvorlage Nr.21Ji.ß'.TOP ..J!.:ff
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Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in
dem bebauten AUllenbeR!ich .Slrückerberger StraSelHilgenplatz"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (SauGB), in der Fassung der 8ekannlmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. I ,S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Wesltalen
(GO NWl, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.19B4 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (8auGB) können nach Maßgabe dieser Sat~
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung Im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weitemin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulassigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 SauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan. der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestel~.

§ 3 Sachlicher Gettungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vorhaben. die Wohnzwek­
ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Inkralltreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Stadt Enncpetal
Herrn Hellmann
Planungsamt
Posl[ach 1544

58244 Ennepetal

AVU...

Es schreibt Ihnen:
Stefan Korth
Zeichen: ET I Pt
Telefon: 023J2/73-24.'i
TeleJax: 023J2 J7]-177

Gevelsberg, 17 November 1999

73

AusJenhereichssatzungen "Spreeler Weg" u...Strückerberger Str.lHilgenplatz"
Erneute öffentliche Au,deguug und Beteiligung gem. § 4 BauGB
-ElektroversorgungsanJagen-

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Hellmanl1,

gegen die vorgenanflten Aussensatzungen bestehen seiten!: des rJe~cl1äftsberejches

Elektrotechnik keine Bedenken

Diese SteUungnahme betrim nllr die EJektroversorgung. Andere Abteilungen unseres
Hauses geben, soweit SIe betroffen sind, eine eigene Stellungnahme ab.

Freundliche Gruße

AVU Aktieng~sellschaftfur
Versorgungs-U nternehmen
~ Hauplbcreich. E1ektrotechnik-



1IIf1lllandschaftsverband
l~~l Westfalen-lippe

WfttflIIIsd'lea strBeenbauaomt H~n. Poslfacl'l4203, 58042 Hag.,

Stadt Ennepeta!
- Planungs und Bauordnungsamt
Postfach 1543/1544

58244 Ennepetal

UnserA~nze~en

4150/4213-6163/30/483 - 2788F

AUßenbereichssatzung gem. § 35 BauGB
Bezeichnung: "Spreeler Weg"

Ihr Schreiben vom 5.11.1999, Az.: 61-He/Bay

Sehr geehrte Damen und Herren,

westfr~~~ml Hagen 1 \'
~ dLu,'~, J\';;rdW:peta:~~
~ -------_."-,. ~

Ilmii.' 22, ;1".'. 1999-·;

~:nL-~"f'ß;L i
tr..7i.~-qrF

"'~"''''__i. Talllfi:rIlIE: tob-Oo e.30-12-30Utr. 14,00- 15_30 Uhr
Fr 8-3CI-12.3O Uhr

Auskunft. erteilt;
Arend Pruin

Ruf: 0233118002-207207
Fax: 0233118002-207202

Hagen, 18.1 1.1 999

der Satzungsbereich liegt südlich der B 483 im Abschnitt 19 zwischen den Stationen 0,200
und 0,400 an der freien Strecke.

Gegen die 0.8. Satzung bestehen keine srundsätzlichen Bedenken. Da sich in einer Sat­
zung jedoch nicht alle für den Straßenbaulastlräger wichtigen Punkte wie in einem Bebau­
ungsplan regeln laesen, mU88 das WSBA Hagen bei jedem einzelnen Bauvorhaben beteiligt
werden.

Bitte schicken sie mir zwei Ausfertigungen der rechtskräftigen Satzung mit Begründung.

Mit freundlichen Grüßen

LA

fJr---cl?~~
Arend Pruin

~S2-



sn-K
Stadt Ennepetal
Postfach 1543/1544

5B244 Ennepetai

Südwe5tfäJische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

Außenbereichssatzung Gern. § 35 Abs. 5 BauGB .spreeler Weg"
Ihr Schreiben vom 05.11.1999, 51-He/ßay; unser Zeichen: 124f99

Stellungnahme

29. November 1999

Anregungen zur Aufstellung der o.g. AUßenbereichssatzung bestehen von seiten der
Südwestfälischen lnduslrie- und Handelsk<lmmer nicht.

Bendig

BulmhMstraOE 18
58095 Hugen

Te/frUrl (O 23 J ,') J 90-0
re/dlu (0233;)13586

• Ge~rMft~hrrei(h StcrlJt.'iche und tommurwie Plcnul1g
Stl1ber~er 5trolJe.';
58511 ,Qdff'l5Cl1eid
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Bezirksregierung Arnsbcrg

Dienstgehaude
Seibertuir. 2
A.uskunft erteilt
Frau Nkk&J-Bam.ck
Tc1efOll
02931/1'lZ-J406
Telcra'l:
01931182-3436
Meil1lei<:hen (bille lieb anzeberr>
35.2.2-6.4-EN-JI99
35.2.2-6.4-EN4/'J"J
IA!lum
17.11.1999Betreff:

bauleltpldnung;
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Bedrlu"ll;Ull~KA....brrll. P""llloch • 591117 Antobnjj

Stadt Ennepetal

IPostfach 15 43 I l~

58244 Znnepetal

Zu den übersandten Satzungsentwürfen nehme ich wie falyt Stel-

lung:

"Spreeler Weg" und "Strückcnberger Straße/Hilgenplc.tz".

Die Satzunqsabgrenzungen können i.n der dargestell ten Wp.ise

erfolgen.

Gei § ~ des Satzungst~xtes kann der Abs. 1 und der Rela­

tivsatz "die sich in die Eigenurt der näheren Umgebung

einfügen" entfallen, da die planungsre~htlicheBeurteilung

der Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung duf der
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Rechtsgrundlage des § 35 oauGB er:olgt, d.h., dass im Ge­

nehmigung,verfilhren die übrigen Belange des § 35 Abs. 3

BuGB zu pr:üfen :oind.

Im l\.uft.raq

gez. Nickel-Barndck
/

J
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Kreisstelle Märkischer Kreis I
Ennepe-Ruhr

landwlrtsch8'fbkammer Welitt'alt!ln-lipIJe
Grebbecker Weg 3, 58509 Lüdensdleid

Stadt Ennepetal
Der Bürgenneister
Planungsamt
Postfach 1540/1544

5&244 Ennepetal

Mein Zeichen: 32 BI/Ra
ALiskunft erteilt: Herr Borchert

Tel. (0 23 51)96 91- 30

Lüdenscheid, 29.11.1999

Aussenbereichssatzungen "Spreeler Weg~' und "Strückerberger StrasseJHilgenplatz~1

Ihr Zeichen: 61-HelBay

Die Stellungnalune vom 15.07.1999 wird .auch bei dem erweiterten Aussenbereichs­
satzungsgebiet; aufrecht erhalte,!,

Im Auftrag

Borchert
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AVU...

AVU. Porn.m 1110. 582H Gevcbber!;

Stadt Ennepetal
- Planungs- und Bauordnung
Postfach 15 43115 44

58244 Ennepctal

"."/1. t1~ t "'schreibt Thn'n'
:--;;';'O-:;~~'-i-Vlrik' ZahrtmIt Ennepelal ;,hou, GW S/ZaIW.

----.--- elefon: 02332/73-312

O2. DEZ 1999 elefax: 02332/73-655EI",.: .

I.:A~n::tt~==::=.::S:t;=~,.;;;_..t;eve1sberg, 30.November 1999

AuDenbereichssatzung "Strü.ekerberger StraßelHiigenplatz"
- Benachrichtigung Ober die erneute öffentliche Auslegung-
- Erneute Beteiligung gern. § 4 8auGB -
Ihr Schreiben vom 05.11.99, Az.: 61-HelBay

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf das O.g. Sehreiben nebst Degrülldung und Planausfertigung leilen wir
Ihnen mit, dass hinsichtlich der Gas- und Wasserversorgung Bedenken nicht vorgebracht wer­
den.-
Es sei noch darauf hingewiesen, dass für den Drmdfall in der Regel im Geltungsbereich über
einen Zeitraum von ca. 2 Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 96 m:tth Löschwasser aus
dem Versorgungsnetz zur Vcrfügung stehen können.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange unseres Hauptbereiches Ga<;- und Wasserteehnik.
Andere Bereiche unseres Hauses werden, falls erforderlich, eine gesonderte Stellungnahme ab­
geben.

Mit freundlichen GrüJlen

AVU Aktiengesellschaft für
Ver~orgungs-Untemehmen



ENN EPE-RU H R-KREIS
DER LANDRAT 58332 SCHWELM

HAUPTSTR 92

Zimmer 446

Aktenzeichen
61/1

Telefon (02336) 932348
Telefax (02336) 932481

Am~_

\ l..~Ln...

58244 Ennepetal

K"".-,, • P_ "" • 58317 So...... C;;\ \ \.-t....e... -t ~,~~J~;~ .r -

An die •. ~ Auskunftert~~
StedlVerwaltung Stadt iE~n!!.~~!~~ Freu Dr. TenlOoren
• Plenungsamt -

Ein,., 2 1. DEZ. 9

Ihr Schreiben vom
0511.99

Ihr Zeichen
61-He/Bay.

Datum
1612.99

Stellungnahme eis Planungsaufsicht gemäß §4 Landesplanungsgeselz und als Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugaselzbuch zu den Aussenbereichssetzungen ·Spre~
aler Weg" und "Strückerberger Straße/HilgenplatZ

Auch gegen die erneut vorgelegten Aussenbareichssatzungen bestehen insbesondere
aus Sicht der unteren Wassert>ehörde weiterhin Bedenken:

Grundsätzlich verweise ich auf meine Stellungnahme vom 02.09.1998, die nach wie vor
aufrecht erhalten wird.

r
Hinsichtlich der Außenbereichssatzung im Bereich ·Slrückerberger Straßa/Hiigenplalz" ist
die Kanaierschließung in die 1. Zeitslufe des ABK's aufzunehmen.

Für die Außanbereichssalzung im Bereich "Spreeler Weg" ist die Errichtung einer Sied­
lungskläranlage bzw. die Errichtung einer Druckentwässerung mit Anschluß an den öf­
fentlichen Kanal ebenfalls in die 1. Zeitstufe des ABK's aufzunehmen.

Ich weise darauf hin, daß Wasserrechtsanträge zur Errichtung von Kleinkläranlagen in
den genannten Bereichen nicht genehmigt werden, wenn die Gebiete nicht im ABK; 1.
Zeltstufe aufgenommen sind.

Es wird zur Venneidung von Doppelbeiastungen von Anliegem empfohlen, vor Neube~
bauung die Kanaierschließung durchzuführen, damit nicht für einen kurzen Übergangs­
zeitraum Kleinkläranlagen finanziert und betrieben werden müssen.

Auch das Slraßenverkehrsamt und die KreiapolizeibehOrde halten die Bedenken der
Stellungnahme vom 02 09 98 aufrecht.

Kaine grundsätzlichen Bedenken bestehen aus Sicht der unteren Abfallwirtschaft- und der

BLJSVtrbind1.lllll'll1: Linie 564, 567, 569, 588, 600 und SB~
sa,·Nr. (02336) 93--0. TeIetell: (02336) 932O:2lFENKreiH • TeIefaW. (02338) 932222

Sp-echStUndlln: Mo-Do8 Uhr ·12 Uhr, MI 14Uhr ·16 Uhr. stra~l'1IIIII1t:Mo-Do7.30 Uhr- 15 Uhr, Fr. 7.30 Uhr- 11 Uhr
c:tAttt SPalte ' ScJMe!m (45451555) 0lXXXl141 • S1BdtsPancalll!8 WItten (4525003S)9696. PoslblInk Dorbnllnd (44010046) 16141~
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unteren Landschaftsbehörde. Nachfolgend aufgeführte Punkte bitte ich jedoch als Anre­
gungen zu werten und im weiteren Verfahren zu beachten:

untere Abfallwirtsl:haftsbehllrde:

Der ausgewiesene Bereich ist im Altlastenkataster (AltstandortelAltablagerungen) des
Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachtsfläche eingetragen.

Da sich Kataster dieser Art in einer ständigen Fortschreibung befinden, kann aus dieser
Tatsache kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden.

untere Landechaftsbehllrde:

Der Genungsbereich für beide Satzungsbereiche wurde ausgeweitet. Ich weise nochmals
darauf hin, dass Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen sind. Alle zukünftigen
Baumaßnahmen gelten in diesen Bereichen nach wie vor als Einzelvorhaben im Außen­
bereich. Im Rahmen der Beteiligung der unteren Landschaftsbehörde sind für jeden Ein­
griff die konkreten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bauantrag zu benennen. Vor­
handener Baumbestand und Heckenstrukturen sind besonders zu berucksichtigen und
möglichst zu erhalten. Sollte derartiger Gehölzbestand beansprucht werden müssen, ist
dieser seperat zu erfassen und zusätzlich auszugleichen.

TOd mann



Staatliches Umweltamt Hagen
Hemitzstrllße 44,58097 Hagen, Fernsprecher [)2331/985-o

Zu~tll.ndlg mr die knisfmrn Stld~DOttDlllod. Bocbarn, Renle, Hrogta, den Mlrkiscbra Kreis ..ud lkn E.u:ttpe-RlJlbr_Knit

StadtplWlungsamt
clt;! Stadt Ennepetal

o HeinilZ8tl'atlc 44

lliI Hobrlryr J

o Labor feith~1Jllße I~O b

Teldon:

02331/985-0

023.)1/987·811

0233118005 - 0

023311881516

.mi f18Il8'7

013311 goM3:l

per Fax: 02333/979 280

,

E-Mail-JlOststelle@Slull-ba.nrw.de

X.400; c-de;..-=dhp:r="<In-nrw:
O"'Stua·blL; S~lKJSISfr'lle

Herr Keuthen

Mein ZAkbe.
(Bi~e Im Antwm1licl\n:i\>en BD~ben)

551O-KeulWa

Ibr leichea

61-Helßay

Durchwahl

-897

Zimmer

415

Dutum

11.01.2000

Betr.: BauJeitplfUlung, Außenbereichssatzungt:n Spreelec Weg und Strückeberger Str./Hilgenpiatz

Bezug: Ihr Schreiben vom 05.11.1999 (EingWlg StUA Hagen am 22.12.(999)
Kurzmitteilung vom 17.12.1999

Sehr geehrte Damen wut Herren,

die hier mit Anlagen vorgelegte Kurzmitteilung ist am letzten Tag der AuslegWlg der Außenbe­
reichssatzungen lediglich mit der Bitte um KennUJis eingegangen.

Ich bitte um Angabe, was mit dem Vorgang geschehen soll und ob die Auslegungsfrist entspre­
chend verlängert wird.

Ferner bitte ich um Angabe, wie die dargestellten Bereiche bezüglich der wasser- und abfallwirt­
schaftlichen Belange erschlossen werden sollen bzw. sind.

Di.e Unterlagen sind mit der Bitte um Vervollständigung "'leder beigefügt. Eine Prüfung konnte
noch nicht erfolgen.

Vorsorglich äußere ich hiermit Bedenken zu den Satzungen.

Mit freundlichem Gruß
1m Auftrag

'0 .,,,. OL' .66.00HO , F.,;,DÜ NVC ." OB~6L61>(l;:<:"O , S

SINg3~F3 '11llV H3C!.VQ ·S l.13Z WO.Lva .LVl:!3nl:!:;tNu::rVd ·RN N01UNlll
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Planungs~ u. Bauordnungsamt
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Dielllllgtl.lwk:

o HcirnlL'llnollt- 44

li!I IIohclcye)

0' llhor Feith<traße J 50 b

Telefon:

02331/",g~-o

02nJ/981.BO

02J31/800~-O

Tddnl:

n2Bl18815lG

023311~&1l&7

0233 I i 800533

58244 EnnepetaJ E-MElll: po3I3icllc<@~ua-ha.nrw d~
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Hellirbli'itung: Herr Meise

Mein Zeichen
(Bit'" ,m AnlWOlU<!>rClbOli onge.b"")

Ihr Zeichen DUJ"{'hwnhl ZOume.' Datum

5510-MslNy 61-HelBayv.5.11.99 987-896 414 1, Dez. 1999

Bell.. Außenbereichssatzung "StrüL;kerberger Straße I Hilgcnplatz"

Bezug: Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch

tJl:,{ ~ .kt.~. ,t
hl;"l'~

J/. ft,,/Art-
;;~ l/iJi'4 ~t- k, $/"''';~''

,," H4""''''y'':'' ",,~I ,w.."

-,

-.Im Auftrag:

·f!/~
.(- L~

(Meise)

Zu der Satzungsvorlage wurde schon einmal mit Schreiben vom 13.08.98, AI. 5510-MslBor, eine
Stellungnahme abgegeben, und aus der Sicht der Wasser- und Abfallwirtschaft erhebliche Bedenken
vorgetragen
Die geänderte Satzung lässt einen ca. um das DreifAche vergrößerten räumlichen Geltungsbereich
aber keine Maßnahmen erkennen, wie die Belange der Wasser- und Abfallwirtschaft künftig sicher­
gestellt werden können.

In der vorliegenden Angelegenheit ist keine andere, als die in meiner vorstehend erv.rahnten Stellung­
nahme vorgetragene Auffassung zu vertreten.

lch bitte um Kenntnisnahme.

z.., ~fT~,d1~~ ~.d. D;"n.l><hlull fur dringel>de Folie 020 Ii7144l1~ NIlthri<h"," ""d Dorell.chalbzenu.le
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Ennepetal, 18.012000

"SITZUNGSVORLAGE NR. 26, ·'1IM

Amt: Planungsamt Aktenzeichen: SplBay

Bet""': AUßenbereichssatzungen
a) "Spreeler Weg"
b) "Strückerberger Straße/Hiigenplatz";

hier: Kenntnisnahme der Ergebnisse der emeuten öffentlichen
Auslegung und der erneuten Benachrichtigung der Trager
öffentlicher Belange

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung und der
erneuten Benachrichtigung der Trager öffentlicher Belange zu den Satzungen "Spreeler Weg"
und "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" zur Kenntnis.

Begründung:

Die eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die­
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwägung unterworfen, da alle zukünftigen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im Außenbereich zu behandeln sind; gleichwohl sind sie der
Sitzungsvor1age ars Anlage beigefügt.

Anlage Nr. 1: Stellungnahme der Bezlrksregierung Amsberg
Nr. 2: Stellungnahme des EnnBpe-Ruhr~Kreises

Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen

Lauf der Zuständiges Sitz.ung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am derTO Abstimmung
vorlage Ja I Nein I Enth.

Beratung Planungsausschuss 17,02.00 X 61
Beratung Hauptausschuss 22.0200 X 61\

Beschluss Rat 24,0 .00 X

I mtsleiter De..6ment eister
, r 1~ . J.,FederfUhrendes Amt: 81/83

Weiter beteiligte AmIer: 66 1. V. 1ik- 1/
u

UNeukirchen
Hervorheben



AUS ZUG: Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

Ö 6.1 Außenbereichssatzungen
1. "Spreeler Weg U

2. "Strückerberger StraßeJHilgenplatz"
3. Kenntnisnahme der Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung und der er·
4. neuten Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange -

(Sitzungsvorlage Nr. 26.1/00)

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung und der
erneuten Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Spreeler Weg"
und "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" zur Kenntnis.

,.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 Enthaltungen

;"

I.
j

\.

.'

Verfügung:

I I( er zuc Keoolm,
.(u1.. 0...,) zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

"'{1- -Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

... ,V.I,[) _,. Fotokopie zur Kenntnis

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzung am _ .

SItzungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung am _

Vermerk zur Anfragen-Kartei [

1\ I~~~ .. \,JM:t .f,·

UNeukirchen
Hervorheben



Amt; Planungsamt

Ennepetal,18.01.2000

"
SITZUNGSVORLAGE NR.-<6'. s/ilO iJ.3

Aktenzeichen: Sp/Bay

Betreff: Außenbereichssatzung "Strtlckerberger StraßelHilgenplatz";
hier: Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gem. § 35 Ab8. 6 de8 Baugeselzbuches (BauGB), in der
z. zt. gültigen Fassung i.V. mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
(GONW), in der z. Zt. gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung für den Bereich "Strucker­
berger Straße/Hilgenplatz" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den rAumlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung:

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner Sitzung am 22.01.1998 folgenden Beschluss gefasst
(TOP Ö 8):

"1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gem. § 35 Abs. 6 i.V. mit § 13
Nr. 2 u. 3 des Baugesetzbuches (SauGB), in der .3:. zt. gültigen Fassung,
für den Bereich "Strückerberger StraßeJHilgenplatz" ein Außenbereichs­
sauungsverfahren einzuleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen
Abgrenzung des Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Lauf der
Sitzungs­
vorlaQe

Beratung

Beratung

Zuständiges
Gremium

Planungsausschuss

Hauptausschuss

Sitzung
am

17.02.00

22.02.00

Öffentlich

x
x

Nichtöffentlich Punkt
derTO

Ergebnis der
Abstimmung

Ja I Nein I Enth.

~t, mtsleiter ~~ernent ~rmeister

Beschluss Rat 24.02.00 x

Fed.rtOhr.nde,Amt 8'183 I' k( 4.1.r (JI,.") ~
I-w-.-••-r-bet-e-ili-gte-A-mt-.-C-66-----t-j-.-I/~,~'%J!'--,_L,-----+--(JFf............t-----1~20"3 rl,

G.\SV\SVSTRUSB.DOC
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2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die VerwaRung, die öffentliche
Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die VerwaRung, gern. § 4 BauGB,
die berührten Träger öffentlicher Belange zu beteiligen."

Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen und legt nunmehr die Außenbereichssatzung
für den Bereich "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" zur Beschlussfassung vor.

Nach erfolgtem SatzungsbeschlUss ist die Aussenbereichssatzung gern. § 35 Abs. 6 SauGB der
Bezirksregierung Amsberg zur Genehmigung vorzulegen.

Anlage Nr. 1: Übersichtsplan im Maßstab 1 ; 5.000
Nr. 2: Satzung

- ,.



AUS ZUG: Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

Ö 6.3 Außenbereichssatzung "Slrtickertlerger SlraßeJHlIgenplatz"
- Satzungsbeschluss -

(Sitzungsvorlage Nr. 26.3)

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt. gemäß § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB). in
der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nord­
rhein-Westfalen (GO NW), in der zur Zeit gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung für den
Bereich "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den räumlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 Enthaltungen

-" 11-p. n· '" \.
Verfügung:

..(J.((."') zur Kenntnis

,'01..ro zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

. _/./.. .. , Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

_...lOlQ _Fotokopie zur Kenntnis

Sitzung8vorlagtl und Vorgang zur Rat8sitzung am ,

Silzungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsilzung 'Im ..
•Vermerk zur Anfragen-Kartei

·····I<r~~ .. ~.~ ····\Mt.'kt



Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen Wr Vorhaben in
dem bebauten Außenbereich "Strückerberger Straße/HiigenplatzU

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugeselzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. I, S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordlheln-Weslfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekann.machung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), Ilat der Ral der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am~·~1..1~olgende SatzlIng be­
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absalz 6 des Baugeselzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung lind sonstigen baurechllichen Bestimmungen Volllaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Salzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35 i
Absatz 2 BauGB (Außenbereich). '
Im Salzungsgebiel bleibt die Zulässigkeit von Vorhaban nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher GeUungsberelch

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
geslellt

§ J Sachlicher Geltllngsbereich

("1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nulzungsänderung von Vorhaben, die Wolmzwek
ken dienen und die sieh in die EigenarL der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Inkralltrelen

Diese Satzung hit! am Tage illrer Bekannlmacllung in Kraft.
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Einleilungsbeschluß Öffentliche Auslegung

Die Beteiligung der von der Planung be­
lrorrenen Bürger erfolgte durch eine öfr­

.--c~.\l.c!Au5Iegungin der Zeit vorn?J.-.tjf.]i'f8
\" N.>W~.;t~.,.~~e ..
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lllkrafltrelen Genehmigung

Mit der Bekanntmachung am _._.
tritt die Außenbereichssalzung geIß. § 10
SauGB in Kraft

Das Genehrnigungsverfallren gern. § 6
BauGB wurde durcllgerührt. Die Bezirks·
regierung Arnsberg hat mil Verfügung

vom.a...QL<.~IPerklärt, daß die Verletz­
ung von Reclllsvorscliriflen nlcllt geltend
gemacht wird.

Ennepetal,. .... ,.. , ( Eckhardl)
Bürgerrneister

Ennepetal, , ( G r a w)
Bergeordlleler



Bezirksregierung Amsberg
lDb, Qft

Gegen Empfangshekenntnjs

Stadtdirektor
der Stadt Ennepetal
Postfach 1543/1544
58244 Ennepetal

DienstgeMu.de
5elbertzlltraße :z
Auskunft erteih
Fr.Nickel-Bamllck
Telefon
(02931) 82.3406
TeIclax
(02931) 82~252ß
Mein Zeichen <Wtk IOlrill llIIeebm.)

35.2.2..6.4-EN-31OO
Datum
21:.05.2000

,.. Betreff:

Satzung gern. § 35 Abs. 6 BauGB der Stadt Ennepetal,
"Strückerberger Str./Hilgenplatz"

Bezug:

Ihr Antrag vom 05.04.2000, Az.: Fb S-61-He/Say

hier:

Genehmigung gern. § 35 ADs. 6 Satz 6 BauGB

Anlg. ,

1 Genehmigung
1 Plan
1 Heft/Ordner

Hiermit übersende ich die Genehmigung der o.a. Satzung. Den
Nachweis über die Bekanntmachung sowie eine Ausfertigung der
Satzung und der Begründung bitte ich mir bis zum 22.06.2000 zu
übersenden.

Im AUftrag

(Krusat)
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Gen e b m j gun g

Gemaß § 35 Ahs. 6 Satz 6 des Baugesetzbuches genehmige
ich hiermit die vom Rat der Stadt Ennepetal am
24.02.2000 beschlossene satzung gern. § 35 Ahs. 6 BauGB,
··Strückerberger Str ./Hilgenplatz 11 •

Arnsberg, den 22. Mai 2000
Bezirksregierung Arnsberg
35.2.2-6.4-EN-3(OO
Im Auftrag

Uh.cJ...r
(Krusat)

UNeukirchen
Hervorheben



1. Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Ennepetal

Satzung gem. § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB)
für den Bereich "Strückerberger Str.lHiigenplatz"

hier: Inkrafttreten der AuBenbereichssatzung

AUfgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GOI -in der jeweils z. Zt. gült;­
g8l1 Fassung- hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner öffentlichen Sitzung am
24.02.2000 den Erlass der folgenden Satzung beschlossen:

"Außenbereichssatzung für den Bereich Strückerberger Str./Hilgenplatz"

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 22.05.2000 gem. § 35 Abs. 6
BauGB diese Außenbereichssatzung genehmigt.

Genehmigung

Gemäß § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches genehmige Ich hiermit die vom Rat der
Stadt Ennepelal am 24.02.2000 beschlossene Satzung gem. § 35. Abs. 6 BauGB
..Strückerberger StrJHilgenplatz".

Amsberg, den 22. Mai 2000
Bezirksregierung Amsberg
AZ: 35.2.2-6.4-EN-3/00
Im Auftrag

gez. Krusat

Planeinsicht:
Die Satzung, sowie der -als Bestandteil dazugehörige- Lageplan, liegen im Fachbe­
reich 5 (Bauwesen -61-) der Stadt Ennepetal, Bismarckstrasse 21 ( Gebäude I I, wäh­
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.

Hinweis auf die Rechtsfolgen:
Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GOI ·in
der z. zt. gültigen Fassung- kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor­
schriften der Gemeindeordnung beim Zuslandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer VerkOndung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Salzung ist nicht ordnungsgemäss öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Forrn- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ennepetal gerügt und
dabei die ver1etzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergIbt.

Bekanntmachungsanordnung

Die Außenbereichssalzung fOr den Bereich "Strückerberger Str./Hilgenplalz"
wird durch diese Bekanntmachung gem. § 10 BeuGB rechtsverbindlich.

Ennepetal, den 03.07.2000

flij;;ister

( Eckhardt)

2. Mitteilung an StU

3. Wv. sofort

G:\8P\BAVSAHI.DOC



UNeukirchen
Schreibmaschinentext

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
muss heißen: 07.07.2000



©ffff®!ft)~~fim®~[g)~CillüiTh)~m!!1ln®~ ~
in der

~PWESTFALENPOST
..... - Zeitung für Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal

vom: o~ 06,OQ

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
muss heißen: 07.07.2000


	Verlaufsplan "Strückerberger Str./Hilgenplatz"
	Satzung  (3)

	Begründung 04/98

	Einleitungsbeschluss      SV 05/98 
	Auszug Rat 22.01.98


	Auslegungsbeschluss      SV 05/98 
	Auszug Rat 22.01.98

	Öffentl. Auslegung vom 23.07. - 24.08.98
	Bekanntm. WR 16.07.98

	Bekanntm. WP 16.07.98

	Stellungnahme Öffentlichkeit
	Archit. Overkott-  Brown G´berg 12.08.98 

	Stellungnahme TöB
	Anschr. TöB 09.07.98

	Satzung

	Begründung 04/98

	Landwirtschafts- kammer 15.07.98 
	AVU Elektro 16.07.98

	AVU Gas-u.Was-  ser 24.08.98

	SIHK zu Hagen 30.09.98

	Westf.Straßenbau-amt 11.08.98 (2)

	Staatl.Umweltamt 13.08.98 (2)

	Ennepe-Ruhr-Kreis 01.09.98


	Kenntnisn.d. Ergeb-  nisse SV 275/99  
	Auszug Rat 28.10.99




	Billigung der geänd. Satzung SV 275/99

	Auszug Rat 28.10.99


	Erneuter Auslegungsbe-   schluss SV 275/99

	Auszug Rat 28.10.99

	Öffentl. Auslegung vom  22.11. -22.12.99

	Bekanntm. WR 12.11.99

	Bekanntm. WP 12.11.99

	Stellungnahme TöB
	Anschr. TöB 05.11.99

	Anlage

	Satzung
	Räuml.Geltungsbereich



	AVU Elektro 17.11.99

	Westf.Straßenbau- amt 18.11.99

	SIHK zu Hagen  29.11.99

	BezReg Städtebaul Vorprüfg. 17.11.99

	Landwirtschafts- kammer 29.11.99

	AVU Gas-u.Was-  ser 30.11.99 
	Ennepe-Ruhr-Kreis 16.12.99  (2)

	Staatl.Umweltamt 11.01.00

	Staatl.Umweltamt 03.12.99




	Kenntnisn.der Ergeb-  nisse ern.Offenlage      SV 26.1_00 
	Auszug Rat 24.02.00



	Satzungsbeschluss        SV 26.3/00

	Auszug Rat 24.02.00


	Genehmigung BezReg 22.05.00

	Schreiben Genehmigung BezReg 22.05.00


	Inkrafttreten 07.07.00 
	Bekanntm. WR 07.07.00 
	Bekanntm. WP 07.07.00 




